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Satzung

a-l
Name und Zweck

Die i(orilDunaE rvÄrurenEin)cFÄFE lcliElEn)EE (i(vo ist ein Zusammenschluss von wahlbe-
rechtigt en (Wählergruppe).

s.2
Gemeinnüfzigkeit

(1) Die i$fG verfolg ausschließlich gemeinntitzi geZwecke,.
Vorstand und Mtglieder sind ehrenamtlich tatig; eine Aufwandsentschädigung erfolgt nich1.

(2) Ertragund Vermögen der i(lVG dienen ausschließlich und unmittelbar satzungsgemäßen Zwecken.

E
Mitgliedschaft

(1) Zum Erwerb der Mitgliedschaft bedarf_es eines Antrages, über den der Vorstand entscheidet.
Mitglieder können alle unbescholtenen Personen werden, die in der Gerneinde wahlberechtigt sind
($ 3 Gemeinde- und Kreiswahlgesetz, GKWG).

(2) Die Mtgliedschaft endet durch Austriuserklärung, Beendigung der Wahlberechtigung für die Ge-
meindevertretung (Wegzug), Tod oder Kandidatur zur WJhl dä Gemeindevertretung für eine andere
Partei'oder Wählergemeihschaft. Außerdem kann sie durch Ausschluss beendet *"rÄn, über den die
Mtgliederversammlung auf ,{ntrag des vorstandes oder eines Drittels der Mitglieder mit einer
Mehrheit v on 213 der anwesenden Stimrnberechtigten beschließt.

U
Beiträge

Die i(\VG kann von ihren Mitgliedern nach Beschluss der Mtgliederversammlung Beiträge erheben. Die-
se BeiträgedUrfen ausschließlich ftir satzungsgemäße Zweckeverwendet werden.

e-5
Organe

Organe der iOfG sind der Vorstand und die Mitgliederversamrnlpng. Beide werden durch die/den Vor-
sitzendeln, im Verhinderungsfalle durch ihren/seinen Stellvertreter/in einberufen.



s-0
Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens drei Personen, und zwar:
t der/dem Vorsitzenden
r der/dem stellvertretenden Vorsitzenden
t der/dem Schriftführer/in und Kassenführer/in

Der Vorstand kann durch Beschluss der Mitsliederversammluns erweitert werden.

(2) Dielder Vorsitzende oder im Verhinderungsfall ihr/e oder sein/e Stellvertreter/in vertreten die i(WG
gerichtlich und außergerichtlich.
Der Vorstand tritt nach Bedarf, jedoch mindestens einmal jährlich zusamrnen.

(3) Auf Verlangen eines Drittels der Mitglieder kann ein Antrag auf Abberufung des Vorstandes gestellt
werden, über den in einer unverzüglich einzuberufenden Mitgliederversammlung abgestimmt wird.
Der Abberufungsbesctrluss bedarf der Mehrheitvon2l3 der anwesenden Stimmberechtigten.

Mitgri"o*#..ammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist vor jeder Gemeindewahl, ar.rßerdem mindestens einmal in der Milte
der Wahlzeit der Gemeindevertretung einzuberufen.
Auf schriftliches Verlangen eines Drittels der Mitglieder hat der Vorstand unverzüglich eine Mitglie-
d erversammlung einzuberufen.

(2) Die Mitgliederversammlung berät und beschließt das Programm der i(WG.
Außerdem wählt sie aus ihrer Mitte:
t den Vorstand für die Dauer von fünf Jahren in der Mitte der Wahlzeit der Gerneindevertretung
t die Kandidatinnen und Kandidaten für eine bevorstehende Wahl zur Gemeindevertretung

Gewählt wird gem. $ 20 GKWG in geheimer Abstimmgng (Zettelwahl).
Dazu wird durch die Versammlung ein Wahlvorstand, bestehend aus einer/einem Vorsitzenden und
zwei Beisitzern/Beisitzerinnen, in offener Abstimmung gewätrlt,

(3) Beschlüsse über Satzungsäinderungen bedürfen der Mehrheit von 213 d,eranwesenden Stimmberech-
ti5en.

$) ZuBeginn der Mitgliederversammlung ist durch zwei aus der Mitte der Versammlung zu bestim-
mender Personen eine Kassenpnifung durchzufi.ihren. Das Ergebnis ist der Versammlung mitzuteilen.
Die Kassenprüfer stellen den Antrag auf Entlastung des Vorstandes.

a-ü
Beschlussfähigkeit

(1) Die Mitgliederversammlung ist besohlussfühig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist.

(2) Sollte die Mitgliederversammlung zu Beginn der Versammlung nicht beschlussfühig sein, so ist un-
verzüglich am selben Tag und am selben Ort eine erneute Mitgliederversammlung einzuberufen, die
ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden StimmberechtiEen beschlussftihig ist.
Insofern findet $ 9, Absatz 1, keine Anwendung.
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Lad un gsfrist / Tagesordnung

(l) Die Ladungsfrist beträgt mindestens eine Woche; für Vorstandssitzungen kann sie unterschritten
werden.

(2) Der Vorstand setzt die Tagesordnung der Mitgliederversammlung fest, sie ist in die Ladung aufzu-
nehmen.
Der Vorstand muss eine Angelegenheit auf die Tagesordnung nehmen, wenn es ein Drittel der Mit-
glieder rechtzeitig, spätestens jedoch drei Tage uoi d., Versammlung, schriftlich verlangt.
Die Tagesordnung kann auf Beschluss des Vorstandes zu Beginn deiVersammtung um dringende
Angelegenheiten erweitert werden.

A.,hfun*

(1) Die i(wG kann sich auflösen, wenn eine zu diesem Zweckeinberufene Mitgliederversammlung die
Auflösung nrt3l4 der anwesenden Stimmberechtigten beschließt. $ g, Ab;2, gifr.*rprü"f,J'

(2) ImFalle der Auflösung geht das Vermögen der i$fG an eine Einrichtung über, die ähnliche gemein-
nützige Zwecke verfolgt. Über die verwendung wird in der Auflösungrär"uro1ung besu6lJssen.

Schierensee, 28.I | .2002

Der Vorstand

Lfr
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Michael Romano
Schrift- und Kassenführer

Frank tr(nutzen Dr. Eckhard Lucius
Stellvertretender Vorsitzender




